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ehen, wie es Willeke einmal ausdrückte, blieb im Herzogtum bis ans Ende des Al­
ten Reiches defizitär."2 Auch die Anwerbung fremder Bergleute blieb zumindest 
im Cansteiner Bergbau eine große Ausnahme. '93 Über Niedermarsberg hieß es 
um 1760 noch, es gäbe praktisch keinen Bürger, der nicht auch im Bergbau tätig 
sei,'" doch auch hier waren es Nebenbeschäftigungen. Nach der um 1820 ange­
legten Gewerbesteuerrolle wurden in Niedermarsberg nur acht Personen mit der 
Berufsbezeichnung Bergmann genannt."s 

Die Verquickung der landwirtschaftlichen Betriebe mit dem Bergbau war auch 
bei den Unternehmern sehr eng. Der Bergbaubetrieb musste häufig durch die 
Zuschüsse aus der Landwirtschaft substituiert werden.'96 Der Bergbau blieb so 
von den landwirtschaftlichen Ressourcen abhängig. Ein aus dem Bergbau abge­
leiteter eigener Geldmarkt entstand so nicht, und der Sprung zu einem eigenstän­
digen sekundären Wirtschaftssektor wurde nicht geschafft.'97 

Wie man in Canstein "Bergmann" werden konnte, darüber gibt eine Beschwer­
de der Anna Catharina Kümmels aus H eddinghausen Auskunft. Sie verklagte den 
Steiger Johann Hupperte aus Borntosten 1715, dieser habe ihren Mann Hermann 
gefragt, ob er ein Bergmann werden wolle. Als Kümmel zustimmte, wurde ihm 
ein Gulden Einstandsgeld für die Unterweisung abverlangt, dazu noch neun Ma­
riengroschen als Trinkgeld für den Steigerfonds. '98 Bei ihrer Einstellung hatten 
die Bergleute das Gezäh mit Keilhauen, Lettenhämmern, Kratzen und Trögen 
selbst zu stellen. Die Karren, Hunde, Kübel, Sei le, Sprengpulver und gegebenen­
falls die Bergbohrer gingen auf die Rechnung der Gewerkschaft."9 Die Dauer der 
Arbeitsschichten betrug entweder acht Stunden oder in der Regel zwölf Stun­
den, von morgens 6 bis abends 18 Uhr. Nachtschichten waren an sich untersagt, 
kamen aber vor bei Neuanlagen, wenn die Gruben durch Wassereinbrüche be­
droht wurden. Gearbeitet wurde an sechs Tagen in der Woche. Bezahlt wurden 
die Bergleute in Schicht- und Gedingelöhnen. Die Schacht- und Förderarbeiten 
richteten sich in der Regel nach den abgebauten Lachtern. 'oo Die Löhne sti egen 
mit steigenden Schwierigkeiten. Für den ersten Lachter erhielten die Bergleu­
te 1743 so 24 Mariengroschen, für den zweiten und dritten 28 Mariengroschen. 

192 Archiv Canstein A 1030. Willeke an Spiegel am 29. November 1787. 
193 Unter Philipp Raban von Canstein ließ sich einmal eine Lohnzahlung von fünf Mariengroschen 
an die frömbten Bergleuthe aus Sachsen nachweisen (Archiv Canstein A 988, Abrechnung zu 1748 
und StAMS, Dep. Desenberg 874, Abrechnung zu 1742). 
194 Stadtarchiv Marsberg A 582. 
195 StAMS, Kreis Brilon 1371. In Obermarsberg wurde kein einziger als Bergmann aufgeführt. 

196 Beispiele in Archiv Canstein A 892 und A 995. Zuschüsse aus der Ökonomie 171 5 und 1779-
1780. 
197 Selbst bei der intensiveren, nun schon industriellen Nutzung der neuen Eisenhütte in Bredelar 
verzichtete man nicht auf die Einrichtung einer landwirtschaftlichen Ökonomie. Es bestanden damit 
zwei aus heutiger Sicht nicht kompatible Wirtschaftszweige, nämlich Landwirtschaft und Industrie­
produktion, aufs glücklichste in einer baulichen Anlage nebeneinander (Strohmann, Bredelar, S. 67f.). 

198 Archiv Canstein A 892. Anna Kümmels klagte auf betrügerische Werbung. Hupperte wurde zur 
Rückzahlung verurteilt. 

199 Nach den Aufstellungen zur Zeche Eintracht. Archiv Canstein A 994. 

200 Die Mutungen geschahen in der Regel mit der Flächeneinheit Maß. Ein Maß betrug 14 Lachter 
(Archiv Canstein A 894. Schreiben des J. H. Rhode an Philipp Raban von Canstein vom 9. Oktober 
1744). 
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Ab dem vierten Lachter erhielten sie einen Reichstaler.201 Es konnten aber auch 
feste Löhne für jedes Lachter vereinbart werden202 Die Gedingelöhne konnten 
drückend sein. Die sechs Bergleute auf der Kaltenbuche vereinbarten 1743 einen 
Lohn von einem Reichstaler pro Person, für den sie 26V4 Zentner gewaschenes 
Erz liefern mussten. Gelang dies nicht, wurde einem jedem der Taler als Schuld 
auf die zuvor empfangenen Viktualien angerechnet, ei ne Usance, die das spätere 
"Nullen" bergmännischer Leistungen vorwegnahm. Lief ein Bergmann während 
des Gedinges einmal aus der Arbeit, wurde der gesamte bisher zustehende Lohn 
einbehalten.203 Da die Löhne durch Viktualien vorfinanziert wurden, konnte die 
Situation eintreten, dass die Bergleute an der geleisteten Arbeit nicht verdien­
ten, sondern sich verschu ldeten, wenn das Gedinge nicht erbracht wurde. Bei 
den Bergleuten, die unter Phi lipp Raban von Canstein angestellt waren, kam 
dies häufig vor, aber auch noch auf dem Musterbetrieb der Zeche Eintracht2 04 

Aber auch die Bergwerksbetreiber waren oft nicht in der Lage, die notwendigen 
Viktualien bereitzustellen, und mussten um Zubußen bitten, weil ihre Bergleute 
buchstäblich Hunger litten.20s Es fiel den Bergleuten offenbar auch schwer, Lohn­
forderungen zu stellen. Es kam so vor, dass man die Ehefrauen vorschickte, um 
den ausstehenden Lohn einzufordern.206 Die häufigste Art der Lohnzahlung war 
der so genannte Lange Lohn. Seinen Namen erhielt er offenbar durch den langen 
Zettel, auf dem der Berggeschworene das geförderte Erz abmaß und danach den 
Lohn berechnete.207 Auch hier kam es oft zu Unstimmigkeiten, und den Berg­
geschworenen wurde häufig vorgeworfen, zu gering zu bemessen und den Rest 
zu ihrem eigenen Vorteil zu unterschlagen.2os Auch die Bergleute suchten hierbei 
ihren Vorteil durch Schelmenstücke, indem sie zuviel Berg unter das wahre Erz 
mischten, um den Langen Lohn aufzubessern.209 Es ist kaum verwunderlich, dass 
es den Bergleuten im Cansteinschen nicht gelang, einen berufsständischen Eigen­
sinn zu entwickeln. Zur Ausbildung von Knappschaften ist es - soweit ersicht­
lich - kaum gekommen. Bei Unfällen hing die Sozialleistung von der Bereitschaft 
und Gutwi lligkeit der Gewerken ab."° Auch Fritz Spiegel sah die Sozialfürsorge 

201 Archiv Canstein A 896. Abrechnungen des Philipp Raban von Canstein. 

202 Bei der Abteufung des Schachtes Victoria erhielten die Bergleute für die ersten acht Lachter 
jeweils einen Reichstaler (Archiv Canstein A 88312). 

203 Archiv Canstein A 896. 

204 Archiv Canstein A 1027. Supplik des Friedrich Hoffmann für die in Schulden geratenen Berg­
leute wegen der zuvor empfangenen Naturalien [1808]. 1795 ermahnte Engelhard den Bergmann 
Depenheuer, umgehend seine Arbeit aufzunehmen oder aber den Vorschuss binnen acht Tagen zu­
rückzuerstatten. 

205 Archiv Canstein A 900. Brief des Johann Conrad Hartmann an den Gewerken Wirsing in Arol­
sen 1740. 

206 Archiv Canstein A 883/1. Forderung des Bergmanns Ludwig Kies 1742. 
207 Archiv Canstein A 103012. Bericht Wi lleke vom 10. April 1789 an Spiegel: Von dem Stein der 
raus ge/ordert w irt, giebt der Geschworener die lange Zäh tel, es setzet das lange Lohn. 
208 Ebd. 

209 Archiv Canstein A 892. Rechnungslegung für 1714. Um 1787 ging Franz Wilhe1m Spiegel eine 
anonyme Anzeige zu, wonach seine Bergleute sehr undtrey in der Arbeit seien. Sie würden unter der 
Hand geförderten Eisenstein verkaufen und nachts illegal arbeiten (Archiv Canstein A 1030. o.D.) 

210 Als 1750 der Bergmann Wilhe1m Schröder tödl ich verunglückte, schrieb der Steiger Philipp 
Meyer an Philipp Raban von Canstein: Nun dependirt von Ew, wohlgebornen Gnaden, ob sie zur 
Beerdigung des Wilhelm Schröder einen Reichstaler vorschießen wollen, Schröder hatte noch einen 
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für die Eltern des tödlich verunglückten Bergknappen Henrich Gülich als Ange­
legenheit der Gewerken an2 !! Der mangelnde Eigensinn der Bergleute ließ auch 
zu, dass sich Frauen vor Ort verdingen konnten. 212 Auch um die eigenständige 
Berggerichtsbarkeit, die den zünftigen Bergleuten nach der kurkölnischen Berg­
ordnung zustand, war es schlecht bestellt. Der Rentmeister des Philipp Raban 
von Canstein strafte Bergleute, die sich über Lohnabrechnungen beschwerten, 
postwendend selbst.2lJ Der Cansteiner Amtmann Johann Friedrich Ehlers saß 
so dem Berggericht in Leitmar in Streitsachen zwischen Bergleuten der eigenen 
Betriebe persönlich vor und bestimmte das Strafmaß.214 Selbst noch in Hessen­
Darmstädtischer Zeit waren solche Usancen augenscheinlich in Gebrauch.215 

6. Staat und Bergbau 

War es um die Bergleute vom Leder, zumindest was die Cansteiner Region be­
trifft, schlecht bestellt, so lässt sich das von den Bergleuten der Feder mit gleicher 
Berechtigung sagen. Die Bergverwaltung im Herzogtum Westfalen unterstand 
dem Oberbergamt Brilon unter einem kurfürstlichen Berghauptmann, dem für 
gewöhnlich ein Bergreferendar, ein Bergrat und ein Bergschreiber sowie Berg- und 
Zehntgeschworene zugeordnet waren. Daneben gab es ein eigenes Unterbergamt 
in Olpe, dem ein Unterbergmeister und Zehnter vorstand, denen ein Bergschrei­
ber und ein Bergbote beigegeben waren. Die Bergverwaltung litt seit dem Beginn 
des 18. Jahrhunderts unter einem stetigen Ansehensverlust2 !6 Bezeichnend war 
der Zustand der Schriftlichkeit der Bergverwaltung. Das Archiv befand sich in 
der Obhut des Bergschreibers. Seit 1759lag es auf Gut Schellens tein, weil dort der 
Bergschreiber Albert Menge wohnte. Als Menge 1793 den Dienst quittierte und 
nach Alme zu seinem Sohn zog, wollte er das Archiv mitnehmen. Bergmeister 
J ohann Philipp Kropf befürchtete erheb liche Verluste, zumal das Archiv in einem 

Reichstaler und 22 Mariengroschen Guthaben bei der Rentei. An sich fiel bei Todesfällen der vorge­
streckte Lohn an den ßergwerksbesitzer zurück. Nach dem Tod des Bergmanns Rühge notierte der 
Cansteiner Rentmeister im September 1742: Weilen der Mann so die Arbeit gethan Todtes verblieben, 
so fällt diese [der Lohn] Ihro Gnaden anheim (Archiv Canstein A 911). 
211 Archiv Canstein A 1027. Rechnung der Beerdigungskosten für die Deputierten vom Juli 1807. 
Auch Franz Wilhe1m Spiegel beglich die Wundarztkosten für verunglückte Bergleute selbst (Archiv 
Canstein A 1014 zum 1. November 1792). 

212 Archiv Canstein A 1014. Schichtlohnrechnung für die Bergfrau Köchling 1792. 
213 Archiv Canstein A 896. Cansteiner Bergrechnungen 1742-1746. So wurde etwa der Bergmann 
Wolrath Bartholomey, der über seine Abrechnung in der Rechenstube fluchte, umgehend mit einem 
Reichstaler bestraft, was einem Wochenschichtlohn entsprach. 

214 Archiv Canstein A 892 zum August 1714. 

215 1808 beschwerte sich der Hüttenschreiber Brünn über die Prügel, die ein Hüttenknecht in Bre­
delar erhalten hatte, als er Bier- und Möllergeld einforderte: Ich möchte w issen, Herr Hüttenschrei­
ber, ob der Rentmeister Recht hat, des Groß Herzoglige Hüten Leute zu schlagen (Archiv Canstein 
A 96412). 

216 ReininghauslKöhne, S. 107ff. Vielfach holten sich die Familien von Canstein und Spiegel Berg­
gutachter aus Waldeck. H.]. Waldschmidt (auch Waldenschmidt) aus dem Waldeckischen Adorf riet 
Franz Wilhelm Spiegel einmal von weiteren Investit ionen in seine Grube Trappweg, was ihm emp­
fohlen worden war, mit dem Bemerken ab, er lege ihm nun einen von bergmännischer Windmache­
rey ... gereinigten Bericht vor (Archiv Canstein A 1030, Brief vom 28. Oktober 1781). 
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ungeschützten Bauernhaus untergebracht werden sollte. Kropfs Vorschlag, bei 
der Stadt Brilon einen feuerfes ten Raum für das Archiv anzumieten, stieß beim 
dortigen Magistrat auf wenig Gegenliebe. Kropf selbst beklagte sich, dass seine 
Miete in Brilon mehr koste, als er als Berghauptmann verdiene.217 

Franz Wilhe1m Spiegel, der stets betonte, kein Bergverständiger zu sein, der 
aber ein befähigter Organisator war, nutzte die Signalwirkung, die von der Be­
rufung seines Bruders zum Bergrat ausging, auch, um die kurkölnische Bergver­
waltung einer grundsätzlichen Kritik zu unterziehen. Er sah im Dezember 1800 
den Verfall unseres Bergwesens bedingt durch die Nichtbeachtung der Bergord­
nung durch das Oberbergamt Brilon.218 Als zentralen Missstand stellte Spiegel 
heraus, dass sich unter den Gewerken des Herzogtums keiner befinde, der sich 
ex professo auf das Berg und H üttenwesen gelegt hat. Durch die Unfähigkeit 
des Bergamtes, kritisierte er, sei das kölnische Bergwesen ein Gewerbezweig 
geworden wie jeder andere H andel in den Händen des Privaten, jeder arbei­
tet so gut er kann, ohne Rücksicht auf das Ganze, ohne zu untersuchen, ob die 
Maximen, welche er ergreift, seiner Bergindustrie Haltbarkeit geben, oder ob sie 
nicht zum allgemeinen Verderben abzielen? Geht dieses Unwesen noch ein ige 
Jahre fort, so verarmet der größte Theil der Gewerke und eine der wichtigsten 
Nahrungsquellen unserer Bergbewohner versiegt völlig. Eine der Hauptursachen 
des Niedergangs sah er darin, dass die kurkölnische Bergbaupolitik in erster Li­
nie fiska lisch ausgerichtet war und keinerlei Bergbaufonds für den technischen 
Ausbau bereit hielt. Das Bergamt achtete lediglich rigoros darauf, dass an den 
festgesetzten Terminen die Zehntabgaben, Quatembergelder, Rezess- und Fluss­
gelder bei Androhung drakonischer Strafen geleistet wurden.219 Auch mit den 
stillen Investitionshilfen in Form der vorgesehenen Zehnt befreiung in den ers­
ten Jahren der Förderung war man restriktiv. Moritz von Brabeck beklagte sich 
einmal, er habe seit 1788 in das darniederliegende Kupferbergwerk Stachelau bei 
Olpe etwa 60 000 Reichstaler investiert und sein Werk gebe etwa 300 Familien 
in O lpe Nahrung, ja die ganze Stadt Olpe hat ihre Existenz diesem Bergwerk 
allein zu verdanken. Doch seine Bitte an die kurfürstliche Regierung, ihm für 
die Dauer von sechs Jahren Zehntfreiheit zu gewähren, sei abschlägig beurteilt 
worden. Ihm wurde lediglich frei gestellt, den Zehnten in natura oder in bar zu 
entrichten.220 Mag Brabeck seine Verdienste auch übertrieben dargestellt haben, 
so blieb doch, dass ihm seine Investitionskosten schlecht vergütet wurden. In 
anderen Bergregionen war es üblich, dass der Landesherr bei Neuanlagen eine 

217 Archiv Canstein A 925. Korrespondenz Kropfs mit Franz Wilhelm Spiegel. 

218 Archiv Canstein A 229. Pro Memoria Spiegels vom 29. Dezember 1800. Auch Fritz Spiegel 
sprach in dieser Zeit von den Bergoffizianten als den unwissensten Subjekte[nJ, die gefunden werden 
konnten (StAMS, Dep. Desenberg, Nachlass Friedrich Wilhelm Spiegel 12). Ohne eine total Reform 
schien ihm eine Ä nderung nicht denkbar. 

219 So drohte etwa der Bergmeister Hermann Rhode im Mai 1716 Carl Hildebrand von Canstein 
unangenehme Mittele an, falls er nicht umgehend den Kupferzehnten abliefere (Archiv Canstein 
A 885) . Das Bergamt erließ regelmäßig die Terminaufforderungen unter der Androhung stattlicher 
Bußgelder bei Nichteinhaltung. 
220 Archiv Canstein A 935. Brief Moritz von Brabeck aus Söder vom 7. Februar 1801. Brabeck 
sprach auch davon, in der Stachelau einen 700 Lachter langen Grundstollen angelegt zu haben. Nach 
einer im Nachlass des Friedrich Wilhe1m Spiegel erhaltenen Tabelle gewann man auf der Stache­
lau zwischen 1782 und 1800 insgesamt 5843 Zentner Kupfer, was einem Jahresdurchschnitt von 324 
Zentnern entsprach (LA Münster, Dep. Desenberg 9). 
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gänzliche Zehntfreiheit für die Anfangsjahre gewährte, wie etwa bei den Kup­
fer-, Blei- oder Silbergruben in den sächsischen oder preußischen Regionen. Im 
Herzogtum Westfalen war es zudem üblich, den Zehnten vom Endprodukt, dem 
fertig geschmolzenen Kupfer, auf der Kupferhütte direkt zu erheben, während 
in Preußen der Zehnt nur auf den Kübel Rohkupfer erhoben wurde. 1707 lehnte 
das Domkapitel Köln einen Antrag des preußischen Intendanten von Kappe auf 
Freijahre in Leitmar mit dem Bemerken ab, im rheinischen Teil des Kurfürsten­
tums seien solche Befreiungen zwar vorgesehen, im Herzogtum Westfalen da­
gegen nicht, da dort die Kupferadern nahezu offen an der Erdoberfläche zutage 
träten.221 Es entstand so der Eindruck, als wollte man in Bonn den entlegenen 
Landesteil in Westfalen wirtschaftlich ausbeuten. J oseph Willeke beschwerte sich 
um 1788 einmal, als Beschäftigungsmangel herrschte und die Arbeit stilllag, die 
Bergverwaltung vertrete nur die Interessen des Kurfürsten und diesen interessie­
re nur die Höhe der Zehnteinnahmen. Man wisse in Bonn gar nicht, wie schwer 
es den Bergleuten werde, über den Zehnten hinaus so viel zu erwirtschaften, das 
sie auch leben kannen, ich glaube aber nicht, das der arme Bergmann so viel er­
spart hat von seiner Arbeit, das er jetzt ohne Arbeit kann leben, was wird das aber 
eine bedrengnus unter den Leuten geben. 222 Die Armutsmetapher, die im Zusam­
menhang mit den Bergleuten oft begegnet, scheint keine Floskel gewesen zu sein. 
Es kam vor, dass man verbotenerweise nachts Bergbau betrieb, um die Zehnt­
zahlungen zu umgehen.223 Ein weiterer Schwachpunkt der Bergverwaltung im 
Herzogtum war die mangelnde Qualifikation und Bildung der Steiger. Selbst der 
als Fachmann angesehene Steiger Nicolaus Helfferich aus Giershagen bediente 
sich einer eigentümlichen Rechtschreibung, die der Willekes in nichts nachstand. 
Von ihrer Vorbildung her waren die Steiger oft Schmiede.224 Die Steiger wurden 
durch das Bergamt eingesetzt, ohne dass zumeist die Gewerkschaft hierbei ein 
Mitspracherecht hatte.225 Bei der Förderung hatten sie minutiös auf die Abmes­
sung des landesherrlichen Zehnten zu achten. Der Rest war eine Angelegenheit 
der Gewerkschaft, die sich oft durch die Steiger vernachlässigt fühlte. '26 Bei der 
Berechnung des Langen Lohns wurde den Steigern oft Willkür unterstellt.227 

Dem Steiger stand das Recht zu, die Gruben mit den Bergleuten zu belegen. Das 
konnte dazu führen, dass ohne Rücksprache mit den Gewerken Bergleute von 
den Gruben abgezogen werden konnten, um sie andernorts einzusetzen. Den 
Steigern wurde zudem vorgeworfen, bei der Besetzung der Gruben ihre engeren 
Verwandten zu bevorzugen.228 Mit den beiden Steigern Johann Stein und dessen 
Sohn Caspar lag die Spiegelsche Faktorei im Dauerstreit. Johann Stein hatte Ja­
cob Mengeringhausen aus dem Steigeramt verdrängen können und machte aus 

221 Archiv Canstein A 935. Schreiben des Domkapitels vom 1. April und 12. Dezember 1707. 

222 Archiv Canstein A 1030, o.D. 

223 Ebd. Bericht Willekes vom 5. Juli 1786. 
224 Archiv Canstein A 889 zur Anstellung des Steigers J ohann Hoffmeister am 15. Oktober 1760. 

225 Archiv Canstein A 940. Beschwerde des Faktors Engelhard über die Einsetzung des Steigers 
Jacob Mengeringhausen vom 8. Juni 1794. 

226 Archiv Canstein A 945. Bericht vom 9. Dezember 1792. 

227 Willeke beschwerte sich um 1789 über den Steiger Stein: Wie kann er mit gutem Gew ißen das 
lange Lohn ansätzen, dah er nicht in die Grube fahrt (Archiv Canstein A 1030, o. D). 

228 Ebd. Berichte zum 10. April 1789 und zum 14. Oktober 1791. 
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seiner Abneigung gegen Franz Wilhelm Spiegel kein Hehl. Man warf ihm vor, 
für Spiegel nur den schlechten Stein zur Verhüttung zu bestimmen, da er der 
Ansicht sei, die Kabeliers müssten kein Bergwerk treiben, Spiegel sei kein Berg­
mann und solle lieber in Arnsberg regieren. Auch in Bredelar sollte man nach 
Steins Auffassung lieber christliche Bücher studieren als eine Hütte betreiben.'" 
Jacob Mengeringhausen, Steiger aus Padberg, brachte schließlich das Verhalten 
Vater und Sohn Stein vor eine Untersuchungskommission. Dabei erwies es sich, 
dass beide bei den Abmessungen der Fördermengen unterschlagen hatten und 
die im Schichtlohn einges tellten Tagelöhner als Schlawen für ihre Landwirtschaft 
ausgenutzt hatten. Die meisten der als Zeugen geladenen Bergleute aber wagten 
es nicht, vor Gericht gegen die beiden auszusagen, da sie von diesen abhängig 
waren und platterdings von der Bergarbeit leben müssen.230 Als Stein 1792 wieder 
einmal willkürlich Bergleute von Spiegels Grube Trappweg abzog, beklagte sich 
dieser beim Bergmeister Johann H einrich Kropf über die völlige Abhängigkeit 
der Gewerkschaft von den Steigern."] 

Ähnlich schlecht wie bei der Bildung der Steiger war es um die Prospektions­
tätigkeit im Herzogtum Westfalen bestellt. Mit Jung und Gipperich ließen sich 
nur zwei ausgebildete Markscheider im Cansteinschen nachweisen, und dazu nur 
sporadisch. Prospektionen waren so von Zufälligkeiten abhängig. Als so etwa 
1743 Wilhe1m Feldhoff in H eddinghausen bei seinem H ause einen Ziehbrunnen 
anlegen ließ, schloss Nicolaus H elfferich umgehend einen Vertrag mit diesem 
über eine eventuelle bergmännische Ausbeute.212 

Im Mai 1787 legte Petrus Hoefner ein Gutachten über den Zustand der Eisen­
industrie im H erzogtum Westfalen im Vergleich zu den Saynschen, Nassau-Sie­
gens ehen und Nassau-Dillenburgischen Betrieben vor.2JJ Zum Herzogtum West­
fa len bemerkte er, es sei ein Land, dem die Natur alle jene Vortheile mitgetheilet 

229 Ebd. Berichte zum 26. Juni 1786 und zum 19. Januar 1789. 

230 Ebd. Beschwerde des Jacob Mengeringhausen vom 14. August 1786. Die Bergleute, welche die 
Unregelmäßigkeiten bei den Abmessungen bemerkt hätten, seien mit der Bemerkung abgespeist wor­
den, davon verstünden sie nichts (ebd. Bericht Willekes vom 17. August 1786). Zu den Beschwerden 
über die beiden Steins siehe auch das Promemoria Franz Wilhelm Spiegels, wonach jene die Bergleute 
nach Willkür auf die Gruben herum verlegen (StAMS, Dep. Desenberg, Nachlass Friedrich Wilhe1m 
Spiegel, 30). 

231 Canstein A 925. Kropf w illigte zunächst auch ein, darüber eine Untersuchung zu veranlassen, 
scheute sich aber, seinen eigenen Bergschreiber A lbert Menge zu informieren, weil dieser ein gar zu 
großer Protektor von solchen famösen Schurken ist (ebd. Brief vom 18. Juni 1792). Spiegel bemühte 
sich bei dem Waldecker Berginspektor Johann Christian Waldschmidt ohne Erfolg um einen Ersatz 
für Stein. Bezeichnenderweise schrieb dieser, von der Adorfer Knappschaft sei keiner zu bewegen 
gewesen, als Steiger in das Kurkölnische zu wechseln. Waldschmidt versuchte einen 22-jährigen Pro­
testanten, der im Harz die Markscheidekunst erlernt hatte, zu bewegen, doch auch dieser sagte ab mit 
dem Bemerken, er sehe wohl, dass im Herzogtum Westfalen der Landesherr nicht viel in den Bergbau 
investieren wolle (ebd. Waldschmidt an Kropf am 21. Februar 1792). 

232 Archiv Canstein A 898. Kontrakt vom 24. Dezember 1743. Im Juli 1792 beklagte sich Engelhard, 
das Bergwerk Trappweg werde nicht bergmännisch betrieben, sondern es werde auf Raub gebaut 
(Archiv Canstein A 938. Bericht vom 22. Juli 1792). 

233 Archiv Canstein A 225. Zur Kritik siehe auch: Patriot isch freimüthige Vorlegung derjenigen 
U rsachen, wodurch der dem gemeinen Wesen höchst schädliche Rückgang und Verfall des ehemali­
gen fl orissanten Berg-Baues in den kurköllnischen Landen veranlasst worden, in: Schlözers Staats­
anzeiger VI. 1784. Kat ja Schlecking, Adelige Unternehmer im geistlichen Staat. Die Hütten- und 
Hammerwerke der Freiherren von Dücker zu Menden-Rödinghausen im 18. Jahrhundert. Münster 
2010, S. 27fl. 
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hat, die der montanistische Körper erfordert. Es verfüge über Eisenerzflöze in 
beträchtlicher Größe und sei dazu eine holzreiche Region. Er monierte aber, dass 
die Holzkohle ohne Ausfuhrzölle in die Nachbarreviere verkauft werde zum 
Vorteil der dortigen Gewerken. Im Olper und Briloner Revier zählte er 76 aktiv 
betriebene Fundgruben, doch 90 Gruben standen im Rezess. Für diese wurden so 
geringe Rezessgebühren verlangt, dass die Eigner zögerten, diese an andere Berg­
bau Lustige zu veräußern. Bei den in Betrieb stehenden Gruben bauten die Ge­
werken nur die mächtigsten Flöze ab für eine kurze Schmelzkampagne, die nur 
für das eigene Auskommen berechnet wurde. Darüber hinaus gab es im Briloner 
und Olper Revier bereits 175 Eisenhämmer und ständig wurden Konzessionen 
für weitere erteilt. Es war nach Hoefners Ansicht eine unglaubliche Menge, die in 
einem krassen Missverhältnis zu den nur 20 Schmelzhütten standen, die es in den 
beiden Revieren gab. Für die Hämmer mussten so paradoxerweise zwei Drittel 
des Roheisens aus dem Ausland importiert werden. Für dieses Missverhältnis 
trug nach seiner Ansicht die Fehlplanung der kurkölnischen Bergverwaltung die 
Verantwortung. Hoefner wies der westfälischen Bergregion im Vergleich mit den 
Nachbarterritorien und auch der Eifelregion schwere Strukturmängel nach. 

Es war die Indolenz der Bergverwaltung, die Franz Wilhelm und Fritz Spiegel 
zu ihren schärfsten Kritikern werden ließ. Als 1801 im Kölner Domkapitel der 
Gedanke erörtert wurde, die Berg- und Hüttenbetriebe mit einer zusätzlichen 
Vermögenssteuer zu belegen, empörte sich Fritz Spiegel; die Vorschläge, schrieb 
er, entstammten der Feder eines unserer Natur gänzlich unkundigen Mannes .'34 
Das Herzogtum Westfalen stehe mit seiner Eisenindustrie mit Waldeck, Dillen­
burg, Sayn und auch mit Schweden in Konkurrenz um die Absatzmärkte. Allein 
das schwedische Erz sei trotz der langen Transportwege jetzt schon preiswerter 
als das westfälische. Käme jetzt noch eine Gruben- und Hammersteuer hinzu, 
müsse das westfälische Eisen noch teurer angeboten werden zum Vorteil vor al­
lem der unfreundliche[nJ Nachbarn, die Siegenschen Gewerken. Als die Hessen­
Darmstädtische Regierung den Plan 1806 erneut aufgriff, wurde Fritz Spiegel 
noch deutlicher und monierte, Hessen-Darmstadt sei der erste Staat in Europa, 
der eine solche Absicht verfolge. Ein Drittel der Bevölkerung im Herzogtum 
Westfalen sei auf den Bergbau als Nebenverdienst zur ohnehin schon kümmer­
lichen Existenz angewiesen. Durch die Schuld der Bergverwaltung sei das Her­
zogtum Westfalen im Vergleich zu anderen Regionen wie Sachsen oder Preußen 
praktisch seines fundamentalen Gew erbes beraubt worden. Bisher habe man bei 
gänzlicher Unterstützungslosigkeit wirtschaften müssen, während in Sachsen der 
Bergbau steuerlich begünstigt werde und über einen Fonds verfüge. Der Berg­
bau, schrieb Spiegel sei die gefährlichste und größte Lotterei der Welt, wenn man 
ihn aber noch derart belaste, werde er zum Hazardspiel. Bisher sei das Herzog­
tum Westfalen kein Bergbauführender, sondern allenfalls ein Bergbauwühlender 
Staat gewesen, und er läge hier noch in seiner Kindheit. Es bedurfte nach Spiegel 
noch großer Anstrengungen, aus ihm ein Fundamentalgew erbe zu machen. Mit 
sarkastischer Ironie schloss Fritz Spiegel seinen Bericht 1801/1802, man hätte 
kaum einen besseren Vorschlag thun können, mit einmal Westphalen dem Reiche 
der Bergbau-Staaten zuzuweisen .2J5 

234 Archiv Canstein A 228. Konzept des Gegengutachtens Fritz Spiegels 1801/1802. 
235 Ebd. und Archiv Canstein A 964/ 1. 


